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0.5 Planverzeichnis UVS und LBP  

Nr. Titel Maßstab Ordner 

II. Vorhaben und Projektwirkungen 
G1.II.1 Lageplan zum Vorhaben und Wirkzonen  1:2.500 4 
G1.II.1a Lageplan zum Vorhaben und Wirkzonen  1:2.500 4 
G1.II.1b Lageplan zum Vorhaben und Wirkzonen  

- Vergleich alte und neue Planung - 
1:2.500 4 

III. Bestandserfassung und -bewertung und Auswirkungsprognose 
 Bestandspläne: 

G1.III.1 Bestandsplan zum Schutzgut Menschen - Wohn- 
und Wohnumfeldfunktion 

1:10.000 4 

G1.III.1a Bestandsplan zum Schutzgut Menschen - Wohn- 
und Wohnumfeldfunktion 

1:10.000 4 

G1.III.2 Bestandsplan zum Schutzgut Menschen - Erho-
lungs- und Freizeitfunktion  

1:10.000 4 

G1.III.2a Bestandsplan zum Schutzgut Menschen - Erho-
lungs- und Freizeitfunktion  

1:10.000 4 

G1.III.3.1 Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Tiere:  
Groß-, Mittel- und Kleinsäuger 

1:15.000 4 

G1.III.3.1a Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Tiere:  
Groß-, Mittel- und Kleinsäuger 

1:15.000 4 

G1.III.3.2  Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Tiere:  
Fledermäuse 

1:15.000 4 

G1.III.3.2a Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Tiere:  
Fledermäuse 

1:15.000 4 

G1.III.3.3 Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Tiere:  
Vögel 

1:15.000 4 

G1.III.3.3a Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Tiere:  
Vögel 

1:15.000 4 

G1.III.3.4 Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Tiere:  
Amphibien 

1:15.000 4 

G1.III.3.4a Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Tiere:  
Amphibien 

1:15.000 4 
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Nr. Titel Maßstab Ordner 

G1.III.3.5 Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Tiere:  
Tagfalter 

1:15.000 4 

G1.III.3.5a Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Tiere:  
Tagfalter 

1:15.000 4 

G1.III.3.6 Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Tiere:  
Holzkäfer 

1:15.000 4 

G1.III.3.6a Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Tiere:  
Holzkäfer 

1:15.000 4 

G1.III.3.7 Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Tiere:  
Heuschrecken 

1:15.000 4 

G1.III.3.7a Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Tiere:  
Heuschrecken 

1:15.000 4 

G1.III.3.8 Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Tiere:  
Libellen 

1:15.000 4 

G1.III.3.8a Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Tiere:  
Libellen 

1:15.000 4 

G1.III.3.9 Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Tiere:  
Nachtfalter, Laufkäfer, Spinnen, Weberknechte 

1:15.000 4 

G1.III.3.9a Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Tiere:  
Nachtfalter, Laufkäfer, Spinnen, Weberknechte 

1:15.000 4 

G1.III.4.1 Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Pflanzen und Biotope:  
Realnutzung, Biotoptypen und gesetzlich 
geschützte Bereiche 

1:5.000 5 

G1.III.4.1a Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Pflanzen und Biotope:  
Realnutzung, Biotoptypen und gesetzlich 
geschützte Bereiche 

1:5.000 5 

G1.III.4.2 Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Pflanzen und Biotope:  
Bewertung Pflanzen und Biotope 

1:5.000 5 

G1.III.4.2a Bestandsplan zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
- Pflanzen und Biotope:  
Bewertung Pflanzen und Biotope 

1:5.000 5 
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Nr. Titel Maßstab Ordner 

G1.III.5.1 Bestandsplan zum Schutzgut Boden: 
Bodenformengesellschaften 

1:10.000 5 

G1.III.5.1a Bestandsplan zum Schutzgut Boden: 
Bodenformengesellschaften 

1:10.000 5 

G1.III.5.2 Bestandsplan zum Schutzgut Boden:  
Bewertung der Bodenfunktionen 

1:10.000 5 

G1.III.5.2a Bestandsplan zum Schutzgut Boden:  
Bewertung der Bodenfunktionen 

1:10.000 5 

G1.III.6 Bestandsplan zum Schutzgut Wasser  1:5.000 5 
G1.III.6a Bestandsplan zum Schutzgut Wasser  1:5.000 5 
G1.III.7 Bestandsplan zu den Schutzgütern Luft und Kli-

ma 
1:15.000 5 

G1.III.7a Bestandsplan zu den Schutzgütern Luft und Kli-
ma 

1:15.000 5 

G1.III.8 Bestandsplan zu den Schutzgütern Landschaft 
sowie Kultur- und sonstige Sachgüter 

1:5.000 5 

G1.III.8a Bestandsplan zu den Schutzgütern Landschaft 
sowie Kultur- und sonstige Sachgüter 

1:5.000 5 

G1.III.9 Bestandsplan Bannwald und Regionale Grünzü-
ge (Wechselwirkungen) 

1:10.000 5 

G1.III.9a Bestandsplan Bannwald und Regionale Grünzü-
ge (Wechselwirkungen) 

1:10.000 5 

 Auswirkungspläne: 
G1.III.10 Erhebliche Umweltauswirkungen und Konflikt-

schwerpunkte 
1:5.000 5 

G1.III.10a Erhebliche Umweltauswirkungen und Konflikt-
schwerpunkte 

1:5.000 5 

IV. Ergebnisteil LBP 
B2.2.IV.1 Maßnahmenübersichtsplan * 1:25.000 3 
B2.2.IV.1a Maßnahmenübersichtsplan * 1:25.000 3 
G1.IV.2.1-1 
G1.IV.2.1-2 

Bestandsplan zur Bilanz nach AAV 
im Vorhabenbereich 

1:1.000 5 

G1.IV.2.1-1a 
G1.IV.2.1-2a 

Bestandsplan zur Bilanz nach AAV 
im Vorhabenbereich 

1:1.000 5 

B2.2.IV.2.2-1 
B2.2.IV.2.2-2 

Maßnahmenplan im Vorhabenbereich * 1:1.000 3 

B2.2.IV.2.2-1a 
B2.2.IV.2.2-2a 

Maßnahmenplan im Vorhabenbereich * 1:1.000 3 

G1.IV.3.1 Bestandsplan zur Bilanz nach AAV im 
NSG Mönchbruch 

1.5.000 5 

G1.IV.3.1a Bestandsplan zur Bilanz nach AAV im 
NSG Mönchbruch 

1.5.000 5 



A380-Werft Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren  

 
 
 
 10 

ARGE BAADER-BOSCH

Nr. Titel Maßstab Ordner 

B2.2.IV.3.2 Maßnahmenplan im NSG Mönchbruch * 1:5.000 3 
B2.2.IV.3.2a Maßnahmenplan im NSG Mönchbruch * 1:5.000 3 
B2.2.IV.4.1 Maßnahmenplan zur Ersatzaufforstung Hof Schö-

nau * 
1:2.000 3 

B2.2.IV.4.1a Maßnahmenplan zur Ersatzaufforstung Hof Schö-
nau * 

1:2.000 3 

B2.2.IV.4.2 Maßnahmenplan zur Ersatzaufforstung Hohe-
naue* 

1:2.000 3 

B2.2.IV.4.2a Maßnahmenplan zur Ersatzaufforstung Hohe-
naue* 

1:2.000 3 

 

* Die Maßnahmenpläne werden als planfestzustellende Unterlagen in den Band B2.2 integriert. 
Zur Vermeidung von Doppelungen erfolgt keine zusätzliche Darstellung in G1 (UVS und LBP) 
im Band C.   
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0.6 Anhangverzeichnis UVS und LBP  

Anhang 1.1: Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz gemäß AAV im Vorhabenbereich:  
Bestand vor Eingriff 

 
Anhang 1.2: Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz gemäß AAV im Vorhabenbereich:  

Zustand nach Ausgleich 
 
Anhang 2.1: Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz gemäß AAV im NSG Mönchbruch:  

Bestand vor Eingriff 
 
Anhang 2.2: Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz gemäß AAV im NSG Mönchbruch:  

Zustand nach Ausgleich Darstellung der Zusatzwertpunkte durch Nutzungsver-
zicht 

 
Anhang 3:  Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz gemäß AAV für die Ersatzaufforstung Hof Schönau 
 
Anhang 4:  Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz gemäß AAV für die Ersatzaufforstung Hohenau 
 
Anhang 5:  Fluglärmbelastung im Jahr 2000 
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0.7 Abkürzungsverzeichnis UVS und LBP  

A380 Neues Großraumflugzeug der Firma Airbus Industrie 
AAV Ausgleichsabgabenverordnung 
BAB Bundesautobahn 
B(a)P Benzo(a)pyren 
BArtSchV Bundesartenschutzverordnung 
BBodSchG  Bundesbodenschutzgesetz 
BBodSchV Bundesbodenschutzverordnung 
BImSchG Bundesimmissionsschutzgesetz 
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 
BVerwG Bundesverwaltungsgericht 
BWaldG Bundeswaldgesetz 
CO Kohlenmonoxid 
CSB Chemischer Sauerstoffbedarf 
dB(A) Dezibel (A-bewertet); frequenzbewertete logarithmische Verhältniszahl; wird zur 

Angabe der vom Menschen empfundenen Lautstärke verwendet 
dLr Beurteilungspegel, Differenz 
DME Digitale Melde Empfänger 
DTV Durchschnittlicher täglicher Verkehr 
DWD Deutscher Wetterdienst 
FFH Flora-Fauna-Habitat 
FFH-VU FFH-Verträglichkeitsuntersuchung 
FFH-RL FFH-Richtlinie 
GIS Geographisches Informationssystem 
HDmSchG Hessisches Denkmalschutzgesetz 
HENatG Hessisches Naturschutzgesetz  
HFG Hessisches Forstgesetz 
ILS Instrumentenlandesystem 
LBE Landschaftsbildeinheit 
LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan 
Laeq Energieäquivalenter Dauerschallpegel (zeitlicher Mittelungspegel) mit Frequenz-

bewertung A [dB(A)] 
Ldn Dauerschallpegel-day/night 
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Leq(3), Tag Energieäquivalenter Dauerschallpegel für die 16 Tagesstunden von 6 bis 22 Uhr 
Lr Beurteilungspegel 
LOC Localizer 
LSG Landschaftsschutzgebiet 
LRP Landschaftsrahmenplan 
µg Mikrogramm = 1 Millionstel Gramm  
MWh Mega-Watt-Stunde 
NATNacht 6x68 Dieses Schwellenkriterium ist erfüllt, wenn pro Nacht (zwischen 22 und 6 Uhr) 

ein A-bewerteter Maximalpegel von 68 dB mindestens 6 mal erreicht oder über-
schritten wird 

ng Nanogramm = 1 Milliardstel Gramm  
NMVOC Nichtmethankohlenwasserstoffe 
NO2 Stickstoffdioxid 
NOx Stickstoffoxide 
NSG Naturschutzgebiet 
PFV Planfeststellungsverfahren 
PM 10 Partikel mit einem Durchmesser < 10 µm 
ppb parts per billion (109) 
PTS Personentransportsystem 
RHB Regenrückhaltebecken 
ROV Raumordnungsverfahren 
SO2 Schwefeldioxid 
UMTS Universal Mobile Telecommunications System 
UN / ECE United Nations Economic Commission for Europe  
UVP Umweltverträglichkeitsprüfung  
UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
UVPVwV Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über die Um-

weltverträglichkeitsprüfung 
UVS Umweltverträglichkeitsstudie 
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0.8 Glossar UVS und LBP 

Auswirkungsprognose 
 Arbeitsschritt der UVS, bei dem eine konkrete, möglichst quantifizierende Prognose 

erfolgt, welche Beeinträchtigungen durch das geplante Vorhaben voraussichtlich zu 
erwarten sind. 

 
Auswirkungskategorien 

Die vom Vorhaben während des Baus, beim Betrieb und durch die baulichen Anla-
gen ausgehenden Wirkungen auf die Umwelt (Projektwirkungen) lassen sich hin-
sichtlich ihrer Auswirkungen auf die Umwelt und hinsichtlich fachlicher bzw. rechtli-
cher Kategorien zu Gruppen zusammenfassen. Diese Gruppen werden als Auswir-
kungskategorien bezeichnet. 

 
Autochthones Saatgut 
 Saatgut von Pflanzen, die sowohl standortgerecht sind als auch über eine 

regionaltypische genetische Ausstattung verfügen.  
 
Bedeutung 
 Umweltbezogener qualitativer Wert eines Schutzgutes bzw. eines Teilaspektes 

eines Schutzgutes, der sich aus der Bewertung im Rahmen der Bestandserfassung 
anhand der relevanten Bewertungsmaßstäbe ableitet. Die umweltfachliche Bedeu-
tung ist mit der umweltbezogenen Schutzbedürftigkeit eines Schutzgutes gleichzu-
setzen. Die Einstufung der  Bedeutung ergibt sich aus einer fachlichen und/oder 
planerischen und/oder gesetzlich verankerten Wertzuweisung. 

 
Belastungsintensität 
 Maß für die Intensität einer Projektwirkung auf ein Schutzgut oder Teilaspekt eines 

Schutzgutes. Diese wird anhand der Art und der Intensität sowie der Dauer bzw. 
des zeitlichen Auftretens der möglichen Veränderungen beurteilt, die sich für den 
betrachteten Schutzgutaspekt ergeben können. Aus der Verknüpfung der Belas-
tungsintensität mit der Empfindlichkeit ergibt sich das Maß der 
Funktionsbeeinträchtigung eines Schutzgutes. 

  
Bewertungsmaßstab 
 Zielsetzung quantitativer oder qualitativer Art aus Gesetzen, untergesetzlichen Vor-

schriften oder anderen fachlich anerkannten Quellen, die einen bestimmten Sollzu-
stand definiert, der für die Bewertung der Beeinträchtigungen herangezogen wer-
den kann. 

 
Eingriffsschwere: 
 Die Abschätzung der Funktionsverluste und Funktionsbeeinträchtigungen bzw. des 

Grades der Auswirkungen (Eingriffsschwere) ergibt sich durch die Verknüpfung 
zwischen Empfindlichkeit und Belastungsintensität. 
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Empfindlichkeit 
 Eigenschaft eines Schutzgutes bzw. eines Teilaspektes eines Schutzgutes, die das 

Maß seiner Sensibilität gegenüber bestimmten Wirkfaktoren / Wirkungen ausdrückt. 
Die Empfindlichkeit eines Schutzgutes bzw. Teilaspektes eines Schutzgutes ist ein 
wesentliches Kriterium für die Prognose der Beeinträchtigungen. 

 
Flächeninanspruchnahme  
 Unter Flächeninanspruchnahmen werden die anlagen- oder baubedingten Projekt-

wirkungen verstanden, die zu einer unmittelbaren, dauerhaften oder temporären 
Nutzungs- bzw. Bestandsveränderung führen. Bei den Flächeninanspruchnahmen 
werden in Abhängigkeit von der Art der Überbauung bzw. der oberflächlichen Ver-
änderungen zwei Qualitäten unterschieden.  

 Bei den Flächeninanspruchnahmen aufgrund von Vegetationsentfernung / Rodung 
und Bodenumlagerung handelt es sich um Flächen, auf denen die Vegetation ent-
fernt und der Boden umgelagert wird. Erfolgt auf diesen Flächen keine zusätzliche 
Versiegelung, kann die Fläche nach Baudurchführung wieder begrünt werden. Die-
se Art der Flächeninanspruchnahme bewirkt somit eine Nutzungsänderung oder 
Nutzungsbeschränkung, ohne dass damit der vollständige oder dauerhafte Verlust 
ökologischer Funktionen verbunden ist. Hierunter fallen z.B. die Böschungsflächen 
von Straßen und Baustelleneinrichtungsflächen. 

 Unter den Flächeninanspruchnahmen durch Versiegelung und Überbauung sind 
alle Flächen zu verstehen, die zusätzlich zur Vegetationsentfernung und Bodenum-
lagerung mit Asphalt, Beton, Gebäuden o.a. überbaut bzw. versiegelt werden und 
damit vollständig und auf Dauer ihre Funktionen für den Naturhaushalt verlieren 
und keine anderen Nutzungen zulassen. Hierunter fallen z.B. die Aufstandsflächen 
von Gebäuden oder die Fahrbahn einer Straße.  

 
Funktionsbeeinträchtigungen / Funktionsverlust 
 Als Funktionsbeeinträchtigungen werden alle Auswirkungen des Vorhabens be-

zeichnet, bei denen der Bestand keine unmittelbare Veränderung erfährt, jedoch 
eine Beeinträchtigung der Funktionen erfolgt (z.B. Funktionsbeeinträchtigungen von 
Tierlebensräumen durch Licht- oder Lärmwirkungen). Ist die Beeinträchtigung des 
Bestandes so stark, dass dieser die Funktionen vollständig verliert,  wird von einem 
Funktionsverlust gesprochen (z.B. Funktionsverlust von Lebensräumen für Groß-
säuger durch Verinselung). Ein Funktionsverlust ist gleichwertig mit einem Verlust 
durch Flächeninanspruchnahme. 

 
Gesetzlich geschützte Bereiche 
 Unter den gesetzlich geschützten Bereichen sind Gebiete oder Objekte zu verste-

hen, die auf der Grundlage von Gesetzen (z.B. HENatG) unter Schutz gestellt sind, 
also z.B. Naturschutzgebiete.  

 
Ist-Situation 
 Unter der Ist-Situation wird der Bezugszustand der Umwelt zur Ermittlung der Aus-

wirkungen auf die Umwelt gegenüber des Planungsfalls verstanden. Die Ist-
Situation bezieht sich i.d.R. auf den Zeitraum der Kartierungen, d.h. auf die Jahre 
2000 bis 2002. 
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Konfliktschwerpunkt 
 Konfliktschwerpunkte sind solche Umweltauswirkungen, die aufgrund ihrer Ein-

griffsintensität, ihres Eingriffumfangs oder eines besonderen  
 gesetzlichen Schutzes eine besondere Entscheidungserheblichkeit besitzen. Kon-

fliktschwerpunkte werden einzelfallbezogen im Rahmen des UVP-
Bewertungsvorschlags (Teil V) benannt. 

 
Okrifteler Straße  
 (Bezeichnung Vorhabenteil) 
 Die „Okrifteler Straße“ (K152) verbindet die Ortschaften Mörfelden-Walldorf und 

Kelsterbach. Im Bereich des Stadtgebietes von Frankfurt wird sie als „Airportring“ 
(K823) bezeichnet. Im Zuge des Vorhabens muss ein Teilstück der Okrifteler Stra-
ße bzw. des Airportrings verlegt werden. In der UVS und im LBP wird zur Vereinfa-
chung der Vorhabenteil, der die Straßenverlegung umfasst, durchgängig als „Okrif-
teler Straße“ bezeichnet. 

 
Projektwirkung 
 Ein auf ein konkretes Vorhaben bezogener Ursachenkomplex, der geeignet ist, eine 

Umweltauswirkung hervorzurufen. (z.B. Flächeninanspruchnahme, Waldanschnitt 
aufgrund der Rodung, Schadstoffemission). Die Projektwirkung ist die vorhabenbe-
zogene Konkretisierung von einzelnen Wirkfaktoren und als solche verbal be-
schreibbar und ggf. quantifizierbar (z.B. Flächeninanspruchnahme in ha). 

 
Schutzbedürftigkeit 
 Umweltbezogener qualitativer Wert eines Schutzgutes bzw. eines Teilaspektes 

eines Schutzgutes, der sich aus der Bewertung im Rahmen der Bestandserfassung 
anhand der UVP-relevanten Bewertungsmaßstäbe ableitet. Die umweltbezogene 
Schutzbedürftigkeit ist mit der umweltfachlichen Bedeutung eines Schutzgutes 
gleichzusetzen. Die Einstufung der Schutzbedürftigkeit ergibt sich aus einer fachli-
chen und/oder planerischen und/oder gesetzlich verankerten Wertzuweisung. 

 
Screening 
 Unter Screening wird die Feststellung der UVP-Pflicht im Einzelfall, d.h. anhand 

einer allgemeinen oder standortbezogenen Einzelfallprüfung gemäß § 3c UVPG 
verstanden.  

 
Umweltstandard 
 Zielsetzung quantitativer Art (z.B. Immissionsgrenzwert, Lärmrichtwert) aus Geset-

zen, untergesetzlichen Vorschriften oder anderen fachlich anerkannten Quellen, die 
einen bestimmten Sollzustand definiert. 

 
Verlust durch Flächeninanspruchnahme  
 Unter dem Verlust  durch Flächeninanspruchnahme wird der vollständige Verlust 

des Bestandes und der Funktionen des Bestandes verstanden. Im Gegensatz zum 
Funktionsverlust erfolgt hier auch eine unmittelbare Zerstörung des Bestandes (z.B. 
Biotopverluste durch Rodung oder Verluste der Bodenfunktionen durch Versiege-
lung).  
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Ver- und Entsorgung 
 (Bezeichnung Vorhabenteil) 
 Alle Neu- oder Umbauten von Ver- und Entsorgungsanlagen und -leitungen, inkl. 

der erforderlichen Entwässerungseinrichtungen. 
 
Wald bei Walldorf 
 Der Waldbereich im Umfeld zwischen Flughafen Frankfurt Main bzw. Startbahn 

West und Walldorf wird im Sinne einer einheitlichen Sprachregelung nicht nach al-
ten topographischen Namen oder Flurbezeichnungen benannt, die die historischen 
Verhältnisse widerspiegeln, sondern nach den nächstgelegenen Ortschaften. In 
diesem Sinne wird der Bereich als „Wald bei Walldorf“ bezeichnet. 

 
Werftbereich 
 (Bezeichnung Vorhabenteil) 

Alle baulichen Anlagen und Betriebsanlagen, die im Zusammenhang mit der Erwei-
terung der Werft für den A380 geplant sind. Hierunter fallen: 
• die Wartungshalle, 
• das Wartungsvorfeld, 
• die Vorfeldanbindung, die luftseitig die Anbindung zur bestehenden Rollbahn S 

und das Abstellen von max. 3 Flugzeugen des Typs A380 gewährleistet,  
• das Lagergebäude zur Ersatzteilbevorratung und 
• die Betriebstraße zur internen Umfahrung des Werftbereichs. 

Wirkfaktor 
 Wirkfaktoren gehen von einem Vorhaben bzw. von einer bestimmten Vorhabens-

komponente aus. Sie können in Abhängigkeit von den jeweiligen Standortfaktoren 
zu quantitativen oder qualitativen Veränderungen der Schutzgüter führen. 

 
Zufahrtsbereich Tor 31 neu 
 (Bezeichnung Vorhabenteil) 
 Zum Zufahrtsbereich Tor 31 neu werden die Neuanlage des Tor 31 mit dem neuen 

Parkplatz, die Parkhausfläche und die neue Betriebstraße vom Tor 31 und die neue 
Zufahrt in das Flughafengelände gerechnet. 
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1 Einleitung 

Der Hauptnutzer des Flughafens Frankfurt, die Deutsche Lufthansa AG, wird ab 
September 2007 die ersten Flugzeuge vom Typ A380 in Betrieb nehmen und beab-
sichtigt, die bis zum Jahr 2015 auf 15 Einheiten ansteigende Flotte in Frankfurt zu 
stationieren.  

Um die Wartung dieses Flugzeugtyps gewährleisten zu können, ist die Einrichtung 
eines neuen Wartungsbereichs notwendig, da die bestehenden Wartungsanlagen 
im nördlichen Flughafenbereich nicht für die Dimensionen dieses Großraumflug-
zeuges ausgelegt sind. Daher wird der Neubau einer Werfthalle, eines Lagerge-
bäudes und einer Wartungsfläche (Wartungsvorfeld) vor der Werft erforderlich. Der 
Bau der A380-Werft ist südwestlich des Parallelbahnsystems im Bereich des heute 
bestehenden Tors 31 vorgesehen.  

Das geplante Vorhaben setzt sich im Einzelnen zusammen aus dem Neubau eines 
Werftbereiches (d.h. Neubau einer Werft- und Lagerhalle, inkl. der erforderlichen 
Verkehrs- und Wartungsfläche), dem Neubau eines Zufahrtsbereiches Tor31neu 
(bestehend aus Toranlage Betriebsstraße in den Flughafen und Parkhausfläche), 
der Verlegung der Okrifteler Straße und Maßnahmen zur Ver- und Entsorgung.  

Hierfür werden eine Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) und ein Landschaftspflege-
rischer Begleitplan (LBP) erstellt. Die UVS hat die Aufgabe gemäß § 6 UVPG die 
erforderlichen Grundlagen für die Berücksichtigung und Prüfung der Umweltbelan-
ge zu erarbeiten und zusammenzustellen. Der LBP dient der Erfüllung der Anforde-
rungen der Eingriffsregelung gemäß Hessischem Naturschutzgesetz (§§ 5 ff. HE-
NatG). Des Weiteren wird der forstrechtliche Kompensationsbedarf (gemäß § 11 
HFG) im LBP dargestellt. 

Aufgrund der zahlreichen inhaltlichen Gemeinsamkeiten in den Schutzgütern und 
Arbeitsschritten von UVS und LBP werden beide Gutachten in einem gemeinsamen 
Gutachtenband abgearbeitet (siehe Kap. 3.3). 
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2 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
Für die Durchführung einer UVP sind im Wesentlichen folgende Gesetze, Richtli-
nien und Vorschriften relevant: 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), 
• Richtlinie des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (85/337/EWG) bzw. Richtli-
nie 97/11/EG des Rates vom 3. März 1997 zur Änderung der vorgenannten 
Richtlinie, 

• Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPVwV) vom 18. September 1995, 

• einschlägige umweltbezogene Fachgesetze des Landes Hessen und des Bun-
des. 

Die Aufgabe der UVS ist es, die wesentlichen Grundlagen für die Zusammenstel-
lung der entscheidungserheblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen zu 
erarbeiten bzw. zusammenzuführen. Die fachlich-inhaltlichen Anforderungen des 
§ 6 Abs. 3 und 4 UVPG (siehe Tab. 2-1) bilden für die UVS den inhaltlichen Rah-
men. 

Tab. 2-1: Angaben gemäß § 6 UVPG 

Angaben gemäß § 6 Abs. 3 und 4 UVPG 

Abs. 3 Nr. 1:  
Beschreibung des Vorhabens mit Angaben über Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund 
und Boden. 

Abs. 3 Nr. 2:  
Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen der Umwelt 
vermieden, vermindert oder soweit möglich ausgeglichen werden, sowie der Ersatzmaßnahmen bei 
nicht ausgleichbaren aber vorrangigen Eingriffen in Natur und Landschaft. 

Abs. 3 Nr. 3:  
Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen des Vorhabens 
unter Berücksichtigung des allgemeinen Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten Prü-
fungsmethoden.  

Abs. 3 Nr. 4:  
Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens unter Be-
rücksichtigung des allgemeinen Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten Prüfungsmethoden 
sowie Angaben zur Bevölkerung in diesem Bereich, soweit die Beschreibung und die Angaben zur 
Feststellung und Bewertung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens erforder-
lich sind und ihre Beibringung für den Träger des Vorhabens zumutbar ist. 

Abs. 3 Nr. 5:  
Übersicht über die wichtigsten, vom Träger des Vorhabens geprüften anderweitigen Lösungsmög-
lichkeiten und Angabe der wesentlichen Auswahlgründe im Hinblick auf die Umweltauswirkungen 
des Vorhabens. 

Abs. 4 Nr. 1:  
Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren. 
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Angaben gemäß § 6 Abs. 3 und 4 UVPG 

Abs. 4 Nr. 2:  
Beschreibung von Art und Umfang der zu erwartenden Emissionen, der Abfälle, des Anfalls von 
Abwasser, der Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft sowie Angaben 
zu sonstigen Folgen des Vorhabens, die zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen führen 
können. 

Abs. 4 Nr. 3:  
Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, z.B. 
technische Lücken oder fehlende Kenntnisse. 

Eine allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung der in Abs. 3 Nr. 1-5 und Abs. 4 
Nr. 1-3 genannten Angaben ist beizufügen  

 

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung / Landschaftspflegerischer Begleit-
plan (LBP) 
Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung orientiert sich an folgenden gesetzli-
chen Grundlagen: 

• §§ 5 – 7 des Hessischen Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege 
(HENatG) und 

• §§ 18 - 20 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG). 

Der LBP dient im Wesentlichen dazu, die zur Erfüllung der Anforderungen der Ein-
griffsregelung nach §§ 6a und 6b HENatG erforderlichen Maßnahmen zur Vermei-
dung, zum Ausgleich und zum Ersatz in Text und Karte darzustellen. Vorausset-
zung dafür ist eine Ermittlung der erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft, die von dem geplanten Flughafenausbau ausgehen können. Im Rah-
men des LBP erfolgt des Weiteren eine Berechnung der Ausgleichsabgabe gemäß 
§ 6b Abs. 1 und Abs. 7 HENatG sowie gemäß  der Ausgleichsabgabenverordnung 
(AAV) vom 9. Februar 1995.  

Forstrechtliche Kompensation 
Die Ermittlung des forstrechtlichen Kompensationsbedarfs orientiert sich an: 

• § 11 des Hessischen Forstgesetzes (HFG). 
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3 Inhaltliche und methodische Grundsätze UVS 
und LBP 

3.1 Schutzgüter UVS und LBP 

In Tab. 3-1 sind die Schutzgüter gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG (UVS) bzw. §§ 1 
und 2c HENatG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Nr. 1 und 13 BNatSchG (LBP) mit 
den in der UVS und im LBP betrachteten Teilfunktionen bzw. Teilaspekten zusam-
menfassend aufgeführt. Diese sind in weiten Teilen identisch. Die Schutzgüter 
Mensch - Wohn- und Wohnumfeldfunktion, Sachgüter und Wechselwirkungen wer-
den nur in der UVS abgehandelt. 

Tab. 3-1: Übersicht der UVP-/ HENatG-Schutzgüter und der Teilfunktionen/-aspekte 

Schutzgut Teilfunktion/Teilaspekt 

Menschen • Wohn- und Wohnumfeldfunktion (nur UVS) 
• Erholungs- und Freizeitfunktion 

Tiere und Pflanzen • Pflanzen und Biotope 
• Tiere 

Boden 
 

• Lebensraumfunktion 
• Regelfunktion für den Wasser- und Stoffhaushalt 
• Filter- und Pufferfunktion 
• Archivfunktion 

Wasser • Grundwasser 
• Oberflächengewässer 

Luft • Lufthygienische Belastung / Lufthygienische  Ausgleichsfunktion 

Klima • Bioklimatische Belastung / Bioklimatische Ausgleichsfunktion 

Landschaft • Landschaftsbild / Landschaftserleben  

Kultur- und sonsti-
ge Sachgüter 

• Kulturgüter 
• Sonstige kultur- und naturhistorisch bedeutsame Objekte  
• Sachgüter (nur UVS) 

Wechselwirkungen • nur UVS 
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3.2 Arbeitsschritte UVS und LBP 

In Anlehnung an den Hessischen Leitfaden für Umweltverträglichkeitsverträglich-
keitsstudien zu Straßenbauvorhaben (HLSV 2000) und an den Entwurf des „Prüf-
leitfadens für Landschaftspflegerische Begleitpläne für Straßenbauvorhaben in 
Hessen (BOSCH & PARTNER GMBH 2002) werden nachfolgend die in der UVS und 
im LBP durchzuführenden Arbeitsschritte definiert (siehe auch Abb. 3-1):  

• Vorhaben und Projektwirkungen  
• Auswirkungsanalyse (Ermittlung der relevanten Auswirkungskategorien) 
• Bestandserfassung und -bewertung 
• Auswirkungsprognose (Ermittlung der Umweltauswirkungen und Maßnahmen 

zur Vermeidung / Minderung) 
• Bewertung der Umweltauswirkungen  
• Maßnahmen zum  Ausgleich und Ersatz 
• Abschließende Bewertung/Beurteilung. 

Bis zur Auswirkungsprognose sind die Arbeitsschritte für die UVS und den LBP, 
abgesehen davon, dass die Schutzgüter Menschen - Wohn- und Wohnumfeldfunk-
tion, Sachgüter und Wechselwirkungen nur in der UVS zu betrachten sind, iden-
tisch. Ab dem Arbeitsschritt „Bewertung der Umweltauswirkungen“ ergeben sich 
aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen und Zielsetzungen inhaltli-
che Unterschiede für UVS und LBP. 

Im Arbeitsschritt „Vorhaben und Projektwirkungen“ wird das Vorhaben beschrie-
ben und alle umweltrelevanten Projektwirkungen (Wirkfaktoren) werden identifiziert 
und entsprechend des Planungsstandes nach Art, Intensität, Reichweite und Dauer 
beschrieben und soweit möglich quantifiziert. 

In der „Auswirkungsanalyse“ werden die potenziellen umweltrelevanten Ursache-
Wirkungsbeziehungen (Wirkungspfade oder Wirkungsketten) ermittelt und im Er-
gebnis die grundsätzlich zu erwartenden Kategorien von Umweltauswirkungen ab-
geleitet.  

Die „Bestandserfassung und -bewertung“ hat die Erfassung, Beschreibung und 
Bewertung der Umwelt und ihrer Bestandteile zum Ziel. Dies erfolgt auf der Ebene 
der Schutzgüter und im Rahmen der Betrachtung von Wechselwirkungen schutz-
gutübergreifend.  

Die „Auswirkungsprognose“ erfolgt schutzgutbezogen und in der UVS darüber 
hinaus auch unter Berücksichtigung bestehender Wechselwirkungen schutzgut-
übergreifend. 
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Abb. 3-1: Allgemeine Arbeitsschritte der UVS und des LBP 
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Die „Bewertung der Umweltauswirkungen“ im LBP richtet sich maßgeblich nach 
der Bewertung der Erheblichkeit von Eingriffen in Natur und Landschaft gemäß § 5 
HENatG. In der UVS zielt die Bewertung der Umweltauswirkung i.S. § 12 UVPG 
dagegen auf die Schutzgüter gemäß § 2 UVPG ab (Menschen, Tier- und Pflanzen, 
Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, Kulturgüter und Sachgüter und Wech-
selwirkungen, siehe Kap. 3.1). Im Arbeitsschritt „Bewertung der Umweltauswirkun-
gen“ erfolgt somit eine klare Trennung und Zuordnung der ermittelten Umweltaus-
wirkungen in UVP-relevante und eingriffsrelevante Aspekte. 

In der UVS werden für die Bewertung Konfliktschwerpunkte ermittelt. Unter Kon-
fliktschwerpunkten sind Umweltauswirkungen oder Gruppen von Umweltauswir-
kungen zu verstehen, die eine besondere Entscheidungserheblichkeit aufweisen. 

Im LBP erfolgt die Planung von „Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz“ der 
Eingriffe in Natur und Landschaft sowie zur Gestaltung der Anlagenteile. Die Pla-
nung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erfolgt hierbei auf der Grundlage ei-
ner zuvor erarbeiteten, übergreifenden Zielkonzeption und unter Einbeziehung der 
Kriterien des Ausgangszustandes der beeinträchtigten Fläche vor dem Eingriff, der 
Art und Intensität sowie der Ausgleichbarkeit der Eingriffe und der potenziellen 
Aufwertbarkeit der Maßnahmenfläche. 

Im LBP erfolgt eine „Bilanzierung und Gesamtbeurteilung“ der Eingriffe in Natur 
und Landschaft unter Berücksichtigung der Kompensationsmaßnahmen. In der 
UVS wird eine „Abschließende Bewertung“ vorgenommen. 

3.3 Aufbau Gutachtenband UVS und LBP 

Da die zu betrachtenden Schutzgüter (siehe Kap. 3.1), die Arbeitsschritte (siehe 
Kap. 3.2) und die Erfassungskriterien und Auswirkungskategorien von UVS und 
LBP und somit auch die Inhalte und Ergebnisse in weiten Teilen identisch sind, 
werden UVS und LBP zur Vermeidung umfangreicher Wiederholungen in den text-
lichen und planlichen Darstellungen in einem Gesamtwerk abgehandelt. Abb. 3-2 
stellt den Aufbau von UVS und LBP in einem gemeinsamen Gutachtenband dar. 
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Abb. 3-2: Aufbau von UVS und LBP als gemeinsamer Gutachtenband 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVS    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LBP
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teil I: 
Allgemeines und  
Methodik   
(für UVS und LBP)

¾ Bilanzierung und Ge-
samtbeurteilung des 
Eingriffs 

¾ Zusammenfassende 
Beschreibung der 
Maßnahmen

¾ Abschließende  Bewer-
tung (unter Berücksich-
tigung der Maßnahmen-
planung) 

¾ Bewertung der Erheb-
lichkeit der Eingriffe 
gemäß § 5 HENatG 

Teil V:  
Ergebnisteil UVS: 

Teil III:  
Bestandserfassung  
und -bewertung und 
Auswirkungsprognose  
(für UVS und LBP) 

Teil II: 
Vorhaben und  
Projektwirkungen  
(für UVS und LBP) 

planfestzustellen: 

¾ Maßnahmenplanung: 
− Minderungsmaßnahmen,
− Ausgleichsmaßnahmen,  
− Ersatzmaßnahmen  
− Gestaltungsmaßnahmen 

¾ Schutzgutbezogene 
Bewertung der Um-
weltauswirkungen ge-
mäß § 12 UVPG (inkl. 
Wechselwirkungen) 

Teil IV:  
Ergebnisteil LBP: 

Teil VI: 
Planteil  
(für UVS und LBP) 

¾ Allgemeinverständliche 
Zusammenfassung 



A380-Werft Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren  

 
 
 
 42 

ARGE BAADER-BOSCH

UVS und LBP gliedern sich in sechs Teile, mit den folgenden Inhalten: 

Teil I „Allgemeines und Methodik“: 
• Gesetzliche Rahmenbedingungen und 
• Inhaltliche und methodische Grundsätze UVS und LBP. 

Teil II „Vorhaben und Projektwirkungen“: 
• Beschreibung des Vorhabens,  
• Eingriffe in den Waldbestand,  
• Vorkehrungen zur Vermeidung und Minderung von Umweltauswirkungen, 
• Projektwirkungen und 
• Ermittlung der relevanten Auswirkungskategorien (Auswirkungsanalyse). 

Teil III „Bestandserfassung und -bewertung und Auswirkungsprognose“: 
• Bestandserfassung und -bewertung, 
• Auswirkungsprognose und 
• Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung. 

Teil IV „Ergebnisteil LBP“: 
• Bewertung der Erheblichkeit der Eingriffe und Prüfung der generellen Aus-

gleichbarkeit, 
• Maßnahmenplanung, 
• Bilanzierung und 
• Gesamtbeurteilung des Eingriffs. 

Teil V „Ergebnisteil UVS“: 
• Schutzgutbezogene Bewertung der Umweltauswirkungen, 
• Zusammenfassende Beschreibung der Maßnahmen, 
• Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben, 
• Abschließende Bewertung und 
• Allgemeinverständliche Zusammenfassung. 

Teil VI „Planteil“: 
• Pläne zum Vorhaben (zum Teil II), 
• Bestandspläne (zum Teil III), 
• Auswirkungspläne (zum Teil III), 
• Bestandspläne zur Bilanz nach AAV (zum Teil IV),  
• Maßnahmenpläne (zum Teil IV)1. 

In den Grundlagenteilen (Teil I bis III) wie auch im Planteil (Teil VI) erfolgen auf-
grund der großen inhaltlichen Übereinstimmungen die Darstellungen für LBP und 
UVS gemeinsam. Hinsichtlich der inhaltlichen Aufteilung gibt es Schutzgüter und 

                                                 
1 Die Maßnahmenpläne werden als planfestzustellende Unterlagen in den Band B2.2 integriert. Zur Vermeidung 
von Doppelungen erfolgt keine zusätzliche Darstellung in G1 (UVS und LBP) im Band C. 
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Umweltauswirkungen, die Gegenstand von UVS und LBP sind, und solche, die nur 
Gegenstand der UVS sind (z.B. Menschen - Wohn- und Wohnumfeldfunktion). Um 
kenntlich zu machen, welche Aspekte UVP-relevant und eingriffsrelevant und wel-
che nur UVP-relevant sind, erfolgt eine Zuordnung von Schutzgütern / Auswir-
kungskategorien zur UVS und zum LBP. 

3.4 Vorhaben und Projektwirkungen  

3.4.1 Beschreibung des Vorhabens 

Die Grundlage für die Ermittlung und Beschreibung der umweltrelevanten Projekt-
wirkungen bilden die technische Planung und die Vorhabenbeschreibung, mit der 
das geplante Vorhaben in seinen wesentlichen physischen Merkmalen dargestellt 
und beschrieben wird. Aus der Vorhabenbegründung (Band A) geht hervor, dass es 
keine Standortalternative im Sinne des § 6a Abs. 1 Nr. 1 HENatG gibt. In UVS und 
LBP wird auf der Grundlage der Vorhabenbeschreibungen und Planungsgrundla-
gen eine zusammenfassende Beschreibung der wesentlichen Vorhabenmerkmale 
vorangestellt. Diese enthält Angaben  

• zu Anlagen, 
• zu Betriebskonzept und 
• zum Baukonzept. 

Das Vorhaben wird in folgende Vorhabenteile gegliedert: 

• Neubau Werftbereich 
(Neubau einer Werft- und Lagerhalle, inkl. der erforderlichen Verkehrs- und 
Wartungsfläche), 

• Zufahrtsbereich Tor 31 neu (Neubau Toranlage, Betriebsstraße zum Flughafen 
und Parkhausfläche), 

• Verlegung Okrifteler Straße und 
• Ver- und Entsorgung. 

3.4.2 Eingriffe in den Waldbestand 

Zur Realisierung des Vorhabens sind Rodungen von Waldbeständen erforderlich. 
Da diese Maßnahmen wesentlichen Einfluss auf die Umwelt nehmen, werden sie 
auf Grundlage der technischen Planung einschließlich Baumaßnahmen sowie der 
bau- und sicherheitstechnischen Anforderungen im Rahmen des Rodungsplanes 
bestimmt und dargestellt (vgl. Band B.2.1). 

3.4.3 Vorkehrungen zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen 

Die Planung des Vorhabens erfolgte unter Berücksichtigung des Grundsatzes zur 
Eingriffsvermeidung. Alle Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Be-
einträchtigungen, die im Zuge des Planungsprozesses Eingang in die Planung fan-
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den, werden zusammenfassend in Teil II beschrieben. Hierzu zählen insbesondere 
eingriffsvermindernde Anlagenmodifizierungen und in die Planung bereits aufge-
nommene Schutzmaßnahmen.  

In den jeweiligen Schutzgutkapiteln im Teil III werden dann aufbauend auf den Er-
gebnissen der Auswirkungsprognose weitere Maßnahmen aufgezeigt und ange-
regt, die im Zuge der Ausführungsplanung und Bauausführung zur Vermeidung und 
Minderung von Beeinträchtigungen führen können. 

3.4.4 Projektwirkungen 

Als Einstieg in die Auswirkungsanalyse im Teil II werden die voraussichtlich um-
weltrelevanten Projektwirkungen bzw. Wirkfaktoren nach Art, Intensität, Reichweite  
und Dauer des Auftretens beschrieben und soweit möglich quantifiziert (z.B. Flä-
cheninanspruchnahme).  

Sie werden nach ihren Ursachen in drei Gruppen unterschieden: 

• anlagebedingte Projektwirkungen,  
• betriebsbedingte Projektwirkungen und 
• baubedingte Projektwirkungen. 

3.4.5 Ermittlung der relevanten Auswirkungskategorien (Auswirkungsanalyse) 

Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt sind auf verschiedene Weise denk-
bar. Auf der Grundlage der ermittelten und quantifizierten projektbedingten Wirkfak-
toren und der generellen Erkenntnisse über die Umweltbeschaffenheit des Raumes 
werden in der Auswirkungsanalyse die für die Schutzgüter voraussichtlich relevan-
ten Projektwirkungen bzw. Wirkungspfade auf qualitativem Niveau identifiziert (sie-
he Abb. 3-3).  

Die Ermittlung der relevanten Auswirkungskategorien erfolgt über eine Wirkungs-
matrix. Diese dient als Grundlage, um im Rahmen der Bestandserfassung und 
-bewertung die relevanten Umweltbestandteile zu erfassen und im Rahmen der 
Auswirkungsprognose die relevanten Umweltauswirkungen hinsichtlich ihrer Inten-
sität, ihres konkreten räumlichen und zeitlichen Umfanges sowie ggf. hinsichtlich 
der Eintrittswahrscheinlichkeit zielgerichtet zu prognostizieren. Da die Auswir-
kungsanalyse wirkfaktor- und schutzgutübergreifend durchgeführt wird, werden 
auch Beziehungen zwischen den Faktoren des Naturhaushaltes berücksichtigt. 
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Abb. 3-3: Allgemeines Vorhaben-Umwelt-Modell 
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zug auf die bedeutsamen Funktionen der Schutzgüter erlauben (z.B. Erfassung und 
Beschreibung von Indikatorarten).  

Gesetzlich und gesamtplanerisch geschützte Bereiche werden im Rahmen der 
Beschreibung des Bestandes nachrichtlich dargestellt. Bei der Bilanzierung des 
Eingriffs und bei der Ableitung von Art und Umfang der Kompensationsmaßnahmen 
im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans finden diese Bereiche keine 
Berücksichtigung. Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie fließen demgegen-
über Auswirkungen auf gesetzlich und gesamtplanerisch geschützte Bereiche in die 
Bewertung mit ein. 

In Ballungsräumen erlangen Gebiete mit geringer Belastung und hohem Natürlich-
keitsgrad eine besondere Bedeutung. Ebenso bedürfen Gebiete mit besonderer 
Vorbelastung, z.B. wenn Schadstoffgrenzwerte bereits überschritten sind, einer 
besonderen Berücksichtigung. Dementsprechend werden zur besseren Nachvoll-
ziehbarkeit die bestehenden Vorbelastungen für jedes Schutzgut gesondert be-
schrieben, soweit sie nicht bereits in die Erfassung der strukturellen und funktiona-
len Schutzgutausprägungen eingegangen sind. Land-, forst- oder wasserwirtschaft-
liche Aktivitäten, Siedlungstätigkeiten und andere Nutzungen müssen als Vorbelas-
tung nicht gesondert erfasst und bewertet werden, da sie sich unmittelbar z.B. im 
Biotopbestand, dem Siedlungsbestand, dem Landschaftsbild, dem Grundwasser-
flurabstand und anderen Schutzgutausprägungen manifestieren.  

Die separat beschriebenen Vorbelastungen umfassen insbesondere Vorbelastun-
gen durch Lärm, Schadstoffe/Altlasten und baulich bedingte Zerschneidungen. In-
wieweit diese Vorbelastungen in die Bewertung der Schutzbedürftigkeit bzw. Be-
deutung des Bestandes, in die Empfindlichkeit und/oder in die Bewertung der Be-
einträchtigungen mit einzubeziehen sind und wenn ja, ob auf- oder abwertend, ist 
von der Art und Intensität der Vorbelastung und von der Art und Ausprägung des 
Schutzgutes abhängig. Die Einbeziehung von Vorbelastungen erfolgt daher einzel-
fallbezogen und problemorientiert und wird in den jeweiligen Schutzgutkapiteln dar-
gestellt und begründet.  

Die erfassten Einheiten eines Schutzgutes werden hinsichtlich ihrer UVP- und LBP-
relevanten Aspekte beschrieben und soweit möglich und sinnvoll auch bewertet. 
Die Bewertung hat zum Ziel, die Bedeutung, d.h. die Qualität, die Leistungsfähig-
keit oder Schutzbedürftigkeit des Schutzgutes oder von Teilaspekten zu beurteilen, 
um damit die erheblichen Beeinträchtigungen identifizieren zu können.  

Die Empfindlichkeit des Schutzgutes bzw. bestimmter Teilaspekte des Schutzgu-
tes gegenüber einzelnen Projektwirkungen wird im Regelfall erst im Rahmen der 
Auswirkungsprognose dargestellt, da die Empfindlichkeit wirkungsspezifisch zu 
bestimmen ist und erst in dieser Stufe der konkrete Bezug zu den Projektwirkungen 
hergestellt wird. Im Rahmen der Bestandserfassung und -bewertung werden Emp-
findlichkeiten nur dann beschrieben und ggf. auch als Kriterien für die Bewertung 
mit berücksichtigt, wenn es sich um generelle Empfindlichkeiten handelt, die für die 
Beurteilung der Bedeutung bzw. Schutzbedürftigkeit eine Rolle spielen, wie z.B. die 
generelle Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Schadstoffeintrag anhand 
der Mächtigkeit und Art der Deckschichten. 
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Bei der Betrachtung der gesetzlich geschützten Bereiche, die wie oben beschrie-
ben, getrennt dargestellt werden, wird durchgängig auf eine nochmalige Bewertung 
des Schutzstatus verzichtet. Diese Bereiche werden auf der Ebene der Bestandser-
fassung auf der Sachebene behandelt. 

3.5.2 Auswirkungsprognose 

Die Auswirkungsprognose dient der Konkretisierung und Quantifizierung der zu er-
wartenden Umweltauswirkungen durch das geplante Vorhaben.  

Im Rahmen der Auswirkungsprognose sind  

• die Art, 
• die Intensität,  
• der räumliche und zeitliche Umfang sowie 
• ggf. die Eintrittswahrscheinlichkeit  

der einzelnen Beeinträchtigungen zu ermitteln und zu beschreiben. 

Vorrangig werden szenarienhafte Beschreibungen der Umweltauswirkungen einge-
setzt. Dabei ist grundsätzlich die Empfindlichkeit des betroffenen Schutzgutes bzw. 
Schutzgutbestandteils gegenüber einzelnen Projektwirkungen und die Belastungs-
intensität dieser Projektwirkungen zu berücksichtigten. Soweit möglich, werden die 
Prognoseergebnisse hinsichtlich des Umfangs der betroffenen Schutzgüter quanti-
fiziert (z.B. anhand der Flächeninanspruchnahme einzelner Umweltauswirkungen 
oder anhand der Anzahl von betroffenen Personen oder Schutzgutelementen). 
Welche Prognosemethode in Einzelnen zur Anwendung kommt, ist abhängig von 
der jeweiligen Beeinträchtigung.  

Auf eine durchgängige und formal einheitliche Skalierung und Verknüpfung der 
Prognosekriterien Empfindlichkeit und Belastungsintensität im Sinne der klassi-
schen ökologischen Risikoanalyse wurde zugunsten einer individuellen und szena-
rienhaften Beschreibung von Art und Intensität der einzelnen Umweltauswirkung 
verzichtet. Nur soweit sinnvoll, erfolgt die Prognose unter Zuhilfenahme einer for-
malen matrixgestützten Verknüpfung von Wirkzonen, die eine abgestufte Belas-
tungsintensität repräsentieren, mit abgestuften Empfindlichkeitsstufen.  

Soweit nach Art der Beeinträchtigung erforderlich, wurden in Fachgutachten fach-
spezifische Prognosen durchgeführt, deren Ergebnisse in die Auswirkungsprogno-
se einfließen. Dabei wurden u.a. Szenarien und Modellrechnungen - z.B. zur 
Schallausbreitung - durchgeführt. Im Übrigen beruhen die Prognoseaussagen im 
Wesentlichen auf gutachterlichen Annahmen und Abschätzungen, die im Einzelnen 
- etwa durch Analogieschlüsse - hergeleitet und begründet werden. Quantifizierun-
gen erfolgen im Regelfall mit Hilfe eines Geographischen Informationssystems 
(GIS). 

Eintrittswahrscheinlichkeiten werden in der Prognose vor allem dann explizit be-
rücksichtigt, wenn die jeweilige Umweltauswirkung nur mit relativ geringer Wahr-
scheinlichkeit eintreten wird. Direkte Flächenverluste lassen sich mit Sicherheit vor-
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hersagen. Für ökologische Folgewirkungen durch Zerschneidungseffekte sowie Ge-
räusch-/Schadstoffwirkungen können in der Regel keine quantifizierten Wahr-
scheinlichkeiten angegeben werden. Prozentuale Wahrscheinlichkeitsaussagen 
spielen im Rahmen einer ökologischen Auswirkungsprognose daher nur eine un-
tergeordnete Rolle. 

3.5.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Über die Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen, die bereits integraler Be-
standteil des Vorhabens sind, hinaus werden im Anschluss an die Auswirkungs-
prognose schutzgutbezogen zusätzliche Möglichkeiten zur Vermeidung und Ver-
minderung von Beeinträchtigungen aufgezeigt. 

3.6 Ergebnisteil LBP 

Mit dem Bau der A380-Werft sind erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft ver-
bunden, die gemäß §§ 5 ff. HENatG im Rahmen der Eingriffsregelung zu behan-
deln sind. Die rechtlichen Prüfschritte der Eingriffsregelung werden über den land-
schaftspflegerischen Begleitplan (LBP) erarbeitet. 

Zusätzlich zu den Inhalten der naturschutzrechtlichen Kompensation wird in einem 
gesonderten Kapitel für die Rodung von Wald die Ableitung von Ersatzaufforstun-
gen nach §§ 11 und 22 HFG behandelt. 

3.6.1 Bewertung der Erheblichkeit der Eingriffe und Prüfung der generellen Aus-
gleichbarkeit 

Die im Rahmen der Auswirkungsprognose beschriebenen Auswirkungen stellen die 
Grundlage für die Bewertung der Erheblichkeit der Eingriffe in Natur und Landschaft 
dar. Die Bewertung dient der Feststellung, welche prognostizierten Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft für die Eingriffsregelung relevant sind, d.h. einen 
erheblichen Eingriff im Sinne des § 5 Abs. 1 HENatG darstellen. Gemäß § 5 Abs.1 
HENatG sind „Eingriffe in Natur und Landschaft [...] Veränderungen der Gestalt  
oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Boden-
schicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beein-
trächtigen können“. 

Im Allgemeinen werden die Beeinträchtigungen verbal-argumentativ hinsichtlich ih-
rer Erheblichkeit im Sinne der Eingriffsdefinition des § 5 Abs.1 HENatG bewertet. 
Dabei werden die Kriterien „Eingriffsschwere“ und „Bestandswert“ (Bedeutung) be-
rücksichtigt. Soweit es sinnvoll erscheint, wird die Klassifizierung über eine formale 
Verknüpfung durchgeführt. Des weiteren erfolgt in diesem Arbeitsschritt auch die 
Prüfung der generellen Ausgleichbarkeit der erheblichen Beeinträchtigungen. 

Unerhebliche Beeinträchtigungen werden bei der Eingriffsbilanzierung nicht weiter 
berücksichtigt. 
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3.6.2 Maßnahmenplanung 

3.6.2.1 Zielkonzeption zur Maßnahmenplanung  

Im Rahmen der Maßnahmenplanung wird zunächst eine übergeordnete Zielkon-
zeption zur Maßnahmenplanung entwickelt. Dieses bildet die planerische Grund-
lage für die Ableitung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Als Grundlage sind 
hierfür die bestehenden gesamt- und fachplanerischen Zielaussagen auszuwerten. 
Hierzu zählen Regionalplan, Landschaftsrahmenplan, Landschaftspläne, der Forst-
liche Rahmenplan, regionale Landschaftspflegekonzepte und Pflege- und Entwick-
lungspläne. Ziel ist es, möglichst große zusammenhängende Kompensationsberei-
che zu finden und auf diesen Maßnahmen zu planen, die sowohl die erforderlichen 
Ausgleichs- und Ersatzfunktionen übernehmen können als auch im Einklang mit 
den Zielen der Regional- und Landesplanung stehen. 

3.6.2.2 Ableitung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege  

Bei der Planung und Bewertung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die 
beeinträchtigten Strukturen und Funktionen sind der Ausgangszustand der beein-
trächtigten Fläche vor dem Eingriff und Kriterien zur Beurteilung der potenziellen 
Aufwertbarkeit der Maßnahmenfläche zu berücksichtigen: 

Kriterien zur Ausgangssituation 

• Bedeutung der betroffenen Flächen, 
• Empfindlichkeit gegenüber den Wirkfaktoren des Vorhabens, 
• Art, Intensität, räumliche Reichweite und Zeitdauer der Beeinträchtigung, 
• zeitliche Wiederherstellbarkeit einer Struktur / Funktion. 

Kriterien zur Beurteilung potenzieller Maßnahmenflächen 

• Vorhandensein notwendiger Standortfaktoren zur Wiederherstellung, 
• Wert und Entwicklungspotenzial der Fläche, auf dem die Maßnahme entwickelt 

werden soll, 
• funktionale und räumliche Zusammenhänge zwischen den Maßnahmenflächen 

und angrenzenden Strukturen / Funktionen. 

Die Maßnahmen werden einzelfallbezogen inhaltlich begründet und beschrieben. 
Es wird angestrebt, auch Ersatzmaßnahmen möglichst eng an die betroffenen 
Strukturen und Funktionen anzulehnen. Dabei werden Mehrfachwirkungen einer 
Maßnahme im Sinne einer sog. multifunktionalen Kompensation (siehe ARGE EIN-
GRIFFSREGELUNG 1995) berücksichtigt, d.h. eine Maßnahme kann gleichzeitig für 
mehrere beeinträchtigte Naturgüter und deren Funktionen und Strukturen Kompen-
sationsleistungen erbringen. 

Grundsätzlich ist bei der Auswahl von Flächen auch das Verhältnismäßigkeitsprin-
zip zu beachten. Das bedeutet, dass das Eigentumsrecht sowie die Belange der 
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Land- und Forstwirtschaft, des Städtebaus und der Ver- und Entsorgung entspre-
chend zu berücksichtigen sind. Stehen mehrere, gleichermaßen naturschutzfach-
lich geeignete Grundstücke zur Wahl, so sind diejenigen in Anspruch zu nehmen, 
bei denen in Rechte Dritter – einschließlich der Nutzungsrechte – am wenigsten 
eingegriffen wird. Vorrangig sind naturschutzfachlich geeignete Flächen aus dem 
Grundvermögen des Bundes oder sonstige Flächen des öffentlichen Eigentums he-
ranzuziehen.  

Die Beurteilung der Ausgleichbarkeit von erheblichen und nachhaltigen Beeinträch-
tigungen wird einzelfallbezogen durchgeführt. Wie auch durch die Rechtsprechung 
vertreten wird, sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes ausgleichbar, wenn 
die betroffenen Struktur- und Funktionselemente 

• in gleichartiger Weise, 
• in angemessener Zeit und 
• im räumlich-funktionalen Zusammenhang  

wiederhergestellt werden können (siehe auch KÖPPEL et al. 1998; ARGE EIN-
GRIFFSREGELUNG 1995). 

Wesentliche inhaltliche Aspekte zur Bestimmung der Ausgleichbarkeit sind die Er-
folgssicherheit und die Länge der Entwicklungszeiten bis zur weitgehenden Funkti-
onserfüllung. Sie stehen in engem Zusammenhang mit der Bedeutung der betroffe-
nen Strukturen und Funktionen und der Art und Intensität der Beeinträchtigungen.  

Zur Abschätzung der Ausgleichbarkeit von Eingriffen wird zunächst im Rahmen der 
Bewertung der Erheblichkeit (vgl. Kap. 3.6.1) geprüft, ob es sich um Eingriffe in ge-
nerell nicht ausgleichbare Funktionen handelt.  

Nach diesem Abgleich wird die Ausgleichbarkeit der Beeinträchtigungen von Pflan-
zen und Tiere in Anlehnung an die Kriterien der ARGE EINGRIFFSREGELUNG (1995), 
KIEMSTEDT et al. (1996) sowie KÖPPEL et al. 1998) geprüft. Die Ausgleichbarkeit der 
Beeinträchtigungen der abiotischen Naturgüter Boden, Wasser und Klima/Luft wird 
anhand der allgemein fachlich anerkannten Konventionen abgeschätzt. Die Beurtei-
lung der Ausgleichbarkeit von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und Erho-
lungswertes orientiert sich grundsätzlich an der Wiederherstellbarkeit der betroffe-
nen Gliederungsprinzipien und Anordnungsmuster in der Landschaft (vgl. KRAUSE 
& KÖPPEL 1996; BOSCH & PARTNER 1999). Erhebliche und nachhaltige Beeinträch-
tigungen des Landschaftsbildes und des Landschaftserlebens sind in diesem Sinne 
ausgleichbar, wenn die prägenden Gliederungsprinzipien und Anordnungsmuster 
von einzelnen Landschaftsbildräumen innerhalb des beeinträchtigten Landschafts-
bildraumes wiederhergestellt oder neu gestaltet werden können, so dass diese der 
qualitativen Ausprägung (Vielfalt, Eigenart und Schönheit) vor dem Eingriff entspre-
chen.  

In welchem Umfang Beeinträchtigungen ausgleichbar sind bzw. durch die geplan-
ten Maßnahmen ausgeglichen werden, wird über die „Maßnahmenblätter“ (siehe 
Kap. 3.6.2.3) sowie die Gegenüberstellung der erheblichen Beeinträchtigungen mit 
den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (siehe Kap. 3.6.3.1) dokumentiert. 
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3.6.2.3 Maßnahmenverzeichnis  

Das Maßnahmenverzeichnis stellt anhand einzelner Maßnahmenblätter die jeweili-
ge Maßnahme mit ihrem Ziel, der vorgesehenen Biotopentwicklung und -pflege so-
wie dem anzustrebenden Zeitpunkt der Durchführung dar. Der einzelnen Maßnah-
me wird die zu kompensierende Konfliktsituation zugeordnet. Hierbei werden die 
Ersatzaufforstungen mit aufgenommen. 

3.6.3 Bilanzierung 

3.6.3.1 Bilanzierung nach Hessischem Naturschutzgesetz 

Gegenüberstellung der erheblichen Beeinträchtigungen mit den Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft sowie die Maßnahmen zu ihrer Kompensation 
werden in einer Übersicht (Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz) gegenübergestellt. Ziel der 
Gegenüberstellung ist es, aufzuzeigen, welche Maßnahmen welchem Konflikt zu-
zuordnen sind und welche Funktionen ausgeglichen bzw. ersetzt werden. Dabei 
werden die erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen aller Naturgüter mit 
ihren betroffenen Strukturen und Funktionen einbezogen (siehe ARGE EINGRIFFS-
REGELUNG 1995).  

Plausibilitätskontrolle des Kompensationsbedarfs anhand der AAV 
Die Biotopwertermittlung der AAV (Ausgleichsabgabenverordnung) wird im Rah-
men der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung als abschließendes Kontrollinstrumentari-
um für den ausreichenden Umfang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen heran-
gezogen. Verbleibt im Rahmen der Maßnahmenplanung ein Kompensationsdefizit, 
so kann der Vorhabenträger zur Entrichtung einer Ausgleichsabgabe gemäß § 6b 
HENatG und Ausgleichsabgabenverordnung des Landes Hessen (AAV) verpflichtet 
werden. 

3.6.3.2 Bilanzierung nach Hessischem Forstgesetz  

Ein inhaltlicher Schwerpunkt der zu planenden Maßnahmen ergibt sich aus der In-
anspruchnahme von Wald. Ersatzaufforstungen sollen gemäß Hessischem Forst-
gesetz flächengleich zum Umfang der Rodung in Verbindung mit einer Nutzungs-
änderung von Wald i.S. § 11 HFG durchgeführt werden. Sie sind primär in großen 
Komplexen oder im Anschluss an vorhandenen Wald vorzusehen.  

Die vorgesehenen Ersatzaufforstungen werden im LBP sowohl planlich dargestellt, 
als auch im Rahmen der gegenüberstellenden naturschutzrechtlichen Eingriffs-
Ausgleichsbilanz berücksichtigt. Ebenso erfolgt eine Gegenüberstellung der Wald-
verluste und Ersatzaufforstungen im Sinne des HFG. 
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3.6.4 Gesamtbeurteilung des Eingriffs  

Die Gesamtbeurteilung fasst das Ergebnis der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung zu-
sammen. Es wird dargestellt, ob alle Eingriffe in Natur und Landschaft mit den vor-
gesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vollständig kompensiert werden 
können. Des weiteren erfolgt eine Gesamtbeurteilung in forstrechtlicher Sicht. 

3.7 Ergebnisteil UVS 

Der Ergebnisteil der UVS beinhaltet im wesentlichen einen Bewertungsvorschlag, 
der die Grundlage für die behördliche Bewertung der Umweltauswirkungen nach 
§ 12 UVPG bildet. Darüber hinaus werden im Ergebnisteil der UVS gemäß § 6 
Abs. 3 Nr. 2 UVPG die im Ergebnisteil des LBP (Teil IV) dargestellten naturschutz-
rechtlichen und forstrechtlichen Kompensationsmaßnahmen zusammenfassend 
dargestellt. Ein weiteres Kapitel befasst sich mit den Hinweisen auf Schwierigkeiten 
bei der Zusammenstellung der Angaben gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 3 UVPG. 

3.7.1 Schutzgutbezogene Bewertung der Umweltauswirkungen 

Im Ergebnis mündet die Umweltverträglichkeitsprüfung in eine Bewertung der Um-
weltauswirkungen im Sinne von § 12 UVPG nach Maßgabe der geltenden Gesetze, 
im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge. In der UVS wird ein entsprechender 
Vorschlag für die behördliche UVP-Bewertung erarbeitet. Der Bewertungsvorschlag 
benennt die im Sinne des § 12 UVPG entscheidungserheblichen Umweltauswir-
kungen und dient damit als Grundlage, die prognostizierten Umweltauswirkungen 
entsprechend ihrer Bedeutung bzw. ihrem Gewicht in der Planfeststellungsent-
scheidung berücksichtigen zu können.  

Relevant für die Bewertung sind die fachgesetzlichen Bewertungsmaßstäbe (z.B. 
Zielnormen, spezielle Verbotsvorschriften, Grenz- oder Richtwerte usw.), die ggf. 
anhand fachlicher Kriterien (z.B. Schutzbedürftigkeit / Bedeutung eines betroffenen 
Schutzgutaspektes, Umfang und Schwere von Funktionsbeeinträchtigungen) kon-
kretisiert werden.  

Bei dem Vorschlag für die Bewertung der Umweltauswirkungen im Sinne von § 12 
UVPG werden die gleichen Erheblichkeitsschwellen zugrunde gelegt, wie für die 
Erheblichkeitsbeurteilung im Sinne des § 5 Abs. 1 HENatG im Ergebnisteil LBP.  

Neben der vollständigen Benennung der erheblichen Umweltauswirkungen werden 
zusätzlich in einem abschließenden Schritt Konfliktschwerpunkte ermittelt. Konflikt-
schwerpunkte sind solche Umweltauswirkungen oder Gruppen von Umweltauswir-
kungen, die aufgrund ihrer Eingriffsintensität, ihres Eingriffsumfangs oder eines be-
sonderen gesetzlichen Schutzes eine besondere Entscheidungserheblichkeit auf-
weisen. 
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3.7.2 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 3 UVPG werden im Teil V Hinweise auf Schwierigkeiten, so-
weit sie bei der Zusammenstellung der Unterlagen aufgetreten sind, gegeben. Der-
artige Schwierigkeiten können sich zum Beispiel auf technische Lücken oder feh-
lende Kenntnisse erstrecken.  

3.7.3 Zusammenfassende Beschreibung der Maßnahmen und abschließende Be-
wertung 

Der oben beschriebene Vorgang der Bewertung der Auswirkungen erfolgt zunächst 
ohne die Berücksichtigung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Diese werden 
im LBP ermittelt und in der UVS zusammenfassend dargestellt. Darauf aufbauend 
erfolgt eine abschließende, zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkun-
gen. Diese Bewertung ist schutzgutübergreifend angelegt und erfüllt damit den 
schutzgutübergreifenden Prüfansatz des UVPG. Die vorzunehmenden Gewichtun-
gen orientieren sich an den benannten Konfliktschwerpunkten und werden vor dem 
Hintergrund der vorhandenen schutzgutübergreifenden fachgesetzlichen Zielset-
zungen inhaltlich begründet.  


